
Auszug aus der Konfirmationsordnung 

§5 Voraussetzungen 

(1) 

„Konfirmiert kann werden, wer getauft ist und der 
evangelischen Landeskirche angehört, außerdem am 
Religionsunterricht und an dem die Konfirmation 
vorbereitenden Unterricht ordnungsgemäß teilgenommen 
hat.“ 


